
Vereinssatzung

1. Name und Wesen

1.1. Der Verein führt den Namen DJK Adler 1910 Essen-Frintrop e.V.. Er ist 
gegründet 1910 (Wiedergründung 1948 als Rechtsnachfolger des 1933 durch 
die NS-Behörde aufgelösten Vereins). 
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Essen-Borbeck eingetragen. 
(VR-Nr. 194)

1.2. Der Verein ist Mitglied des DJK-Sportverbandes Deutsche Jugendkraft, des 
DJK-Bundesverbandes für Leistungs- und Breitensport. Er untersteht dessen 
Satzungen und Ordnungen. 
Der Verein führt die DJK-Zeichen. Seine Farben sind grün - weiß

1.3. Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes bzw. der Fachverbände und 
untersteht zugleich deren Satzungen und Ordnungen mit gleichen Rechten 
und Pflichten. 

1.4. Die Sportpflege des Vereins richtet sich grundsätzlich nach den 
Bestimmungen des Amateursports. Ausnahmen regeln sich nach den 
Bestimmungen der betreffenden Fachverbände im Einvernehmen mit dem 
DJK-Bundesverband. 

1.5. Der Verein DJK Adler 1910 Essen-Frintrop e.V. Sitz in Essen-Frintrop verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 und 
52 der Abgabenordnung und zwar insbesondere auch Förderung des 
Breitensports. 

1.6. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die Förderung des Breitensportes und für 
die in dieser Satzung beschriebenen Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder 
des Vereins erhalten für ihre Mitgliedschaft keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Bei ihrem Ausscheiden erhalten sie weder Entschädigung für den 
Verlust ihres Anteils am Vereinsvermögen, noch Zuwendungen sonstiger Art 
aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Verwaltungsaufgaben, die 
den in dieser Satzung festgelegten Zielen des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Personen, die sich 
im Ehrenamt oder nebenberuflich im Verein im gemeinnützigen Bereich 
engagieren, können im Rahmen der steuerlich zulässigen 
Ehrenamtspauschalen / Übungsleiterfreibeträge (§3 Nr. 26 und 26 a EStG) 
begünstigt werden.

1.7. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

Satzungsänderung
1. Name und Wesen

1.1. Der Verein führt den Namen DJK Adler 1910 Essen-Frintrop e.V.. Er ist 
gegründet 1910 (Wiedergründung 1948 als Rechtsnachfolger des 1933 durch 
die NS-Behörde aufgelösten Vereins). 
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Essen-Borbeck eingetragen. 
(VR-Nr. 194)

1.2. Der Verein ist Mitglied des DJK-Sportverbandes Deutsche Jugendkraft, des 
DJK-Bundesverbandes für Leistungs- und Breitensport. Er untersteht dessen 
Satzungen und Ordnungen. 
Der Verein führt die DJK-Zeichen. Seine Farben sind grün - weiß



1.3. Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes bzw. der Fachverbände und 
untersteht zugleich deren Satzungen und Ordnungen mit gleichen Rechten 
und Pflichten. 

1.4. Die Sportpflege des Vereins richtet sich grundsätzlich nach den 
Bestimmungen des Amateursports. Ausnahmen regeln sich nach den 
Bestimmungen der betreffenden Fachverbände im Einvernehmen mit dem 
DJK-Bundesverband. 

1.5. Der Verein DJK Adler 1910 Essen-Frintrop e.V. Sitz in Essen-Frintrop verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 

51 und 52 der Abgabenordnung und zwar insbesondere auch Förderung 
des Breitensports.

1.6. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

1.7. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die Förderung des Breitensportes und für 
die in dieser Satzung beschriebenen Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder 
des Vereins erhalten für ihre Mitgliedschaft keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Bei ihrem Ausscheiden erhalten sie weder Entschädigung für den 
Verlust ihres Anteils am Vereinsvermögen, noch Zuwendungen sonstiger Art 
aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Verwaltungsaufgaben, die 
den in dieser Satzung festgelegten Zielen des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Personen, die sich 
im Ehrenamt oder nebenberuflich im Verein im gemeinnützigen Bereich 
engagieren, können im Rahmen der steuerlich zulässigen 
Ehrenamtspauschalen / Übungsleiterfreibeträge (§3 Nr. 26 und 26 a EStG) 
begünstigt werden.

1.8. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 


